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Herrn Stadtrat 
Tristan Drechsel 
 

 

 

 

 

 

Oberbürgermeisterin 
 

 

 

Es schreibt Ihnen: Constance Arndt 

Sitz: Hauptmarkt 1 

Telefon: 0375 831800 

Telefax: 0375 831818 

Email: buerodesob@zwickau.de* 

 

Ihre Nachricht vom :  

Geschäftszeichen: AF/076/2021 

(bitte bei Antwort angeben) 

 

 

 

 
Zwickau, 08.03.2021 

 

 

Es ist jetzt schon sichtbar, dass der Winter erhebliche Schäden an unseren Straßen und 

Wegen hinterlässt – so StR Drechsel. 

 

1. Was ist geplant um zu agieren? 

2. Wird die Beseitigung der Bauhof allein erledigen? 

3. Welche Kosten werden erwartet? 

4. Bis wann sollen die durch den Winter verursachten Schäden beseitigt sein?  

5. Mit welchen Verfahren wird gearbeitet werden? 

6. Wer überwacht die Arbeiten? 

 
 

Sehr geehrter Herr Stadtrat Drechsel, 

 

Ihre Anfrage aus der Sitzung des Finanzausschusses am 02.03.2021 möchte ich nachfolgend 

beantworten. 

   

Es ist bekannt und vielerorts ersichtlich, dass der vergangene Winter deutlich größere 

Schäden auf Fahrbahnen und Gehwegen hinterlassen hat als in den Vorjahren. 

 

Deshalb wurde mit dem Einsetzen des Tauwetters der Winterdienst ausgesetzt und komplett 

auf die Beseitigung der Fahrbahn- und Gehwegschäden umgestellt. Alle verfügbaren Kräfte 

des kommunalen Bauhofes sind seitdem im gesamten Stadtgebiet mit der schnellen 

Beseitigung der Schäden bei laufendem Verkehr beschäftigt. Dies erfolgt mit Kaltmischgut, 

da Heißasphalt noch nicht verfügbar ist und dient der Erhaltung der Verkehrssicherheit.  

 

Ziel ist es, mit diesen Arbeiten bis spätestens Mitte März (entsprechende Witterung 

vorausgesetzt) die gröbsten Schäden beseitigt zu haben. Anschließend erfolgen die weiteren 

Arbeiten, die in Abhängigkeit des Straßenzustandes mit kleinteiliger Reparatur oder 

größerer Instandsetzung mit Fräsen und Fugenverguss durchgeführt werden. Eine 

Unterteilung des Budgets in Winterschäden und allgemeine Schäden wird nicht 

vorgenommen. 

 

Bei Fahrbahnsanierungen werden für großflächige Instandsetzungen Fremdfirmen 

eingebunden, beispielsweise bei der Herstellung von Dünnschichtbelägen in Kaltbauweise. 

 



 

 

Die Arbeiten von Fremdfirmen werden durch die Meister des kommunalen Bauhofes 

überwacht. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Constance Arndt 
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